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Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge S o l l Anwesend Mitw.-
verbot 

D a f ü r Dagegen E n t h a l t e n

 18.07.2006 Gemeinderat Wörpen 8 7 0 0 0 0 
zurückgestellt 

 

 24.10.2006 Gemeinderat Wörpen 8 8 0 0 0 0 
zurückgestellt 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die 
 

Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Bürger  
der Gemeinde Wörpen. 
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Beschlussbegründung 
 
Laut RdErl. des Ministerium des Innern zu Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige 
Bürger und ehrenamtliche Bürgermeister wird folgende Bemessung der 
Aufwandsentschädigungen empfohlen: 
 
Nach 2.2 Mitglieder des Gemeinderates: 
Einwohnerzahl bis 500: Ausschließliche Zahlung von einem Pauschalbetrag 
    26 € pro Monat 
    Zahlung von Pauschalbetrag und Sitzungsgeld 
    11 € Pauschale pro Monat 
 
Nach 2.5. Vorsitzende der Ausschüsse und Fraktionen: 
Vorsitzenden von Ausschüssen kann darüber hinaus eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung bis zu dem nach Nr. 2.2. zulässigen Betrag gewährt werden. 
 
Da nach geltender Satzung der Gemeinde Wörpen ein Pauschalbetrag und Sitzungsgeld 
gezahlt wird, wird empfohlen, die zusätzliche Entschädigung für Vorsitzende von 
Ausschüssen auf 11 € festzusetzen. 
 
Zudem wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja: X   Nein:  
 
 
Ausgaben:   Minderausgaben 0000.4010 
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 
Anlagen: 
 

- Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Bürger der 
Gemeinde Wörpen 

- Schr. des Lkr. Anhalt-Zerbst vom 18.12.2003 
- MBl. LSA vom 27.12.2004  

 

 


